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8 1. Begriffsbestimmungen
Bitte lesen Sie die folgenden Begriffsbestimmungen sorgféltig durch — sie sind fiir das Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen notwendig!

WIENER@
STADTISCHE

VIENNA INSURANCE GROUP

ANHANG C31

Bezugsberechtigter (Beglnstigter)

Deckungsriickstellung

Gewinnbeteiligung
Rickkaufswert
Tarif/Geschéaftsplan

Versicherer
Versicherter
Versicherungsnehmer
Versicherungspramie
Versicherungssumme

(06-2007)

ist die Person, die fir den Empfang der Leistungen genannt ist.

Die Deckungsriickstellung ergibt sich aus der Summe der einbezahlten Pramien abzuglich der
Versicherungssteuer, der einmaligen Abschlusskosten, der Pramienanteile fiir Verwaltungskosten und der
Ubernahme des Risikos zuziiglich der Verzinsung mit dem garantierten Rechnungszinssatz.

(Der Versicherer bildet mit diesem Wert eine Rickstellung in seiner Bilanz zur Deckung des entsprechenden
Anspruchs des Beguinstigten.)

sind Ihrem Vertrag zugewiesene Uberschisse, die die garantierten Versicherungsleistungen erhéhen.
ist die Leistung des Versicherers, wenn der Vertrag gekindigt und "riickgekauft" wird.

ist eine der Finanzmarktaufsichtsbehorde (FMA) Ubermittelte detaillierte Aufstellung jener Bestimmungen und
versicherungsmathematischen Formeln, anhand derer die Leistung des Versicherers und die Gegenleistung
des Versicherungsnehmers (Versicherungspramie) zu berechnen sind.

ist die WIENER STADTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP.
ist die Person, deren Leben versichert ist.

ist der Vertragspartner des Versicherers.

ist das vom Versicherungsnehmer zu zahlende Entgelt.

ist die in der Polizze ausgewiesene und im Rahmen der Versicherungsbedingungen garantierte Leistung des
Versicherers.

DVR: 0016705
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§ 2. Leistungen des Versicherers im Versicherungsfall

(1) Die fur den jeweils definierten Versicherungsfall zu Inrem Vertrag vereinbarten garantierten Leistungen entnehmen Sie bitte lhrer Polizze.

(2) In der Bestattungskostenversicherung wird die vereinbarte Versicherungssumme zur Deckung der Bestattungskosten verwendet sofern keine
anderen Verfugungen getroffen wurden. Sie kdnnen bestimmen, dass ein von Ihnen gewahlter Betrag der Versicherungssumme fiir die Grabpflege oder
als Erbschaftssteuerversicherung verwendet werden soll. Ein nach Bezahlung der Bestattung einschlie3lich der vereinbarten Zusatzleistungen und nach
Einbehaltung des fur die Grabpflege bzw. die Erbschaftssteuerversicherung bestimmten Betrages verbleibender Teil der Versicherungssumme wird,
falls niemand sonst genannt ist, an den Uberbringer der Polizze ausgezahlt. Versichert sind weiters die im Zusammenhang mit der Bestattung
stehenden Serviceleistungen des WIENER VEREIN.

(3) Das durch die Bestattungskostenversicherung gewéhrte Recht auf die Inanspruchnahme der Serviceleistungen des WIENER VEREIN entfallt,
wenn die Versicherungssumme der Bestattungskostenversicherung geringer ist als die Halfte der jeweiligen behdrdlich festgesetzten gewdhnlichen
Beerdigungskosten gemanR § 159 VersVG. Als Versicherungssumme gilt die durch bereits gutgeschriebene Gewinnanteile erhdhte
Versicherungssumme.

§ 3. Pflichten des Versicherungsnehmers

(1) Sie sind verpflichtet, den Antrag und die damit verbundenen Fragen wahrheitsgemaR und vollstandig auszufillen bzw. zu beantworten. Wenn das
Leben einer anderen Person versichert werden soll, hat auch diese alle Fragen wahrheitsgemaf und vollstandig zu beantworten.

(2) Werden Fragen unrichtig oder unvollstandig beantwortet, konnen wir innerhalb von drei Jahren seit Abschluss, Wiederherstellung oder Anderung
des Vertrages zurlcktreten. Wir kdnnen den Ricktritt nur innerhalb eines Monats ab Kenntnis der Unrichtigkeit oder Unvollstéandigkeit der Angaben
erklaren. Wir kdnnen nicht vom Vertrag zurlicktreten, wenn die unrichtige oder unvollstandige Beantwortung nicht auf Verschulden beruht, wir von der
Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit der Angaben Kenntnis hatten oder der verschwiegene Umstand keinen Einfluss auf den Eintritt des
Versicherungsfalles hatte. Bei arglistiger Tauschung kdnnen wir den Vertrag jederzeit anfechten. Wenn wir den Vertrag anfechten oder vom Vertrag
zurlcktreten, leisten wir den Ruckkaufswert (siehe § 1) und es entfallen die Serviceleistungen des WIENER VEREIN.

(3) An Ihren Antrag sind Sie sechs Wochen ab Antragstellung gebunden.

(4) sie sind verpflichtet, die vereinbarten Versicherungspramien (einmalige oder laufende Pramien) an uns kostenfrei und rechtzeitig zu bezahlen.
(5) Laufende Pramien sind Jahrespramien. Sie kdnnen nach Vereinbarung auch in halbjéhrlichen, vierteljahrlichen oder monatlichen Raten bezahlt
werden, dann jedoch mit Zuschlagen. Die Héhe des jeweiligen Zuschlages entnehmen Sie bitte der Polizze.

Bei Vertragen mit laufender Pramienzahlung gebuhren uns im Versicherungsfall die Pramien bis zum Ende des Monats in dem der Versicherungsfall
eingetreten ist. Darliber hinaus bereits bezahlte Pramien werden pro rata riickerstattet.

Wenn Sie innerhalb des ersten Versicherungsjahres mit der Zahlung einer Rate in Verzug geraten, diese also nicht spatestens zum Falligkeitstag
zahlen, werden alle Prémienraten fur das erste Versicherungsjahr sofort féllig und alle eingehenden Zahlungen auf die élteste Schuld angerechnet.
(6) Die erste oder einmalige Pramie wird mit Zustellung der Polizze, nicht aber vor Versicherungsbeginn fallig und ist sodann innerhalb von zwei
Wochen zu bezahlen. Folgepramien sind innerhalb eines Monats, bei monatlicher Pramienzahlung innerhalb von zwei Wochen, jeweils ab dem in der
Polizze angegebenen Falligkeitstag zu bezahlen.

(7) Wenn Sie die erste oder eine einmalige Pramie nicht rechtzeitig bezahlen, sind wir leistungsfrei und kdnnen vom Vertrag zuriicktreten, es sei
denn Sie waren an der rechtzeitigen Zahlung ohne Verschulden verhindert. Es gilt als Riicktritt unsererseits, wenn wir die erste oder einmalige Pramie
nicht innerhalb von drei Monaten vom Falligkeitstag an gerichtlich geltend machen.

(8) Wenn Sie eine Folgepramie nicht rechtzeitig bezahlen, erhalten Sie eine schriftiche Mahnung. Bezahlen Sie den Rickstand nicht innerhalb der in
der Mahnung festgesetzten Frist von mindestens zwei Wochen, kénnen wir den Vertrag (mit sofortiger Wirkung oder im Vorhinein zum Ablauf der
festgesetzten Frist) kiindigen. In diesem Fall vermindert sich ihr Versicherungsschutz auf die pramienfreie Versicherungsleistung oder es wird
entsprechend den Bestimmungen des 8 10 Abs. 3 der Ruckkaufswert ausbezahlt. Darliber hinaus zahlen wir unabhéngig von einer Kiindigung nur die
pramienfreie Versicherungsleistung, wenn nach Ablauf der gesetzten Frist der Versicherungsfall eintritt und Sie mit der Zahlung der Folgepramie in
Verzug sind, es sei denn, dass Sie an der rechtzeitigen Zahlung ohne Verschulden verhindert waren.

Vermindert sich Ihr Versicherungsschutz im Sinne dieses Absatzes auf die pramienfreie Versicherungssumme, entfallen die Serviceleistungen des
WIENER VEREIN.

8 4. Umfang des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherungsschutz besteht grundsatzlich unabhangig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht.

(2) Bei Selbstmord des Versicherten innerhalb von drei Jahren nach Abschluss, Wiederherstellung oder einer die Leistungspflicht des Versicherers
erweiternden Anderung des Vertrages leisten wir den Wert der Deckungsriickstellung (siehe § 1).

Wird uns nachgewiesen, dass Selbstmord in einem die freie Willensbestimmung ausschlieRenden Zustand krankhafter Stérung der Geistestéatigkeit
begangen wurde, besteht hingegen voller Versicherungsschutz.

(3) Wwird Osterreich von einer nuklearen, biologischen, chemischen oder durch Terrorismus ausgelésten Katastrophe betroffen oder in kriegerische
Ereignisse verwickelt, bezahlen wir bei dadurch verursachten Versicherungsfallen den Wert der Deckungsruckstellung.

(4) Bei Ableben infolge Teilnahme an Aufruhr/Aufstand auf Seiten der Aufriihrer/Aufstandischen oder als unmittelbare oder mittelbare Folge
kriegerischer Ereignisse auerhalb Osterreichs, leisten wir ebenfalls die Deckungsriickstellung.

(5) Vermindert sich Ihr Versicherungsschutz im Sinne dieser Bestimmungen auf den Wert der Deckungsriickstellung, entfallen die Serviceleistungen
des WIENER VEREIN.

§ 5. Beginn des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherungsschutz beginnt, sobald wir die Annahme Ihres Antrages schriftlich oder durch Zustellung der Polizze erklart und Sie die erste
oder einmalige Pramie rechtzeitig (8 3. 6) bezahlt haben. Vor dem in der Polizze angegebenen Versicherungsbeginn besteht kein Versicherungsschutz.
(2) Inhr Versicherungsvertrag ist mit vorlaufigem Sofortschutz ausgestattet.

Der vorlaufige Sofortschutz erstreckt sich auf die fir den Todesfall beantragten Summen, maximal jedoch auf EUR 100.000,--, auch wenn insgesamt
héhere Summen auf das Leben desselben Versicherten beantragt sind.

Der vorlaufige Sofortschutz gilt,

- wenn der Versicherte zum Zeitpunkt der Antragstellung voll arbeitsfahig ist,

- nicht in arztlicher Behandlung oder Kontrolle steht und

- soweit die Versicherungsbedingungen keine Einschrankungen oder Ausschliisse vorsehen.

Der vorlaufige Sofortschutz beginnt mit Eingang lhres Antrages bei uns, frihestens aber mit dem beantragten Versicherungsbeginn.

Der vorlaufige Sofortschutz endet mit Zustellung der Polizze oder der Ablehnung lhres Antrags, weiters mit unserer Erklarung, dass der vorlaufige
Sofortschutz beendet ist oder auch mit lhrem Ruicktritt vom Antrag, sofern dieser vor Zustellung der Polizze erfolgt, in jedem Fall jedoch sechs Wochen
nach Antragstellung.

Wenn wir aufgrund des vorlaufigen Sofortschutzes leisten, verrechnen wir die erste Pramie bzw. einmalige Pramie.
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8 6. Kosten und Gebiihren

(1) Die Versicherungssteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von lhren Versicherungspramien in Abzug gebracht. Weiters ziehen
wir von lhren Versicherungspramien Abschlusskosten (vgl.(a)), Verwaltungskosten (vgl.(b)) und Kosten zur Deckung des beantragten Risikos
(Risikokosten) (vgl. (c)) entsprechend dem vereinbarten Tarif (sieche § 1) ab.

(a) Abschlusskosten

Bei allen Vertragen werden die Abschlusskosten zu Beginn des Versicherungsvertrages fallig. Diese werden bei Vertragen gegen laufende
Pramienzahlung nach dem so genannten “Zillmerverfahren” verrechnet. Das Zillmerverfahren hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der Anfangszeit lhres
Vertrages die Deckungsruckstellung (siehe § 1) und damit auch der Rickkaufswert (siehe § 1) oder die pramienfreie Versicherungsleistung im
Verhéltnis zu den eingezahlten Pramien gering ist. Die Hohe der zu tilgenden Abschlusskosten entnehmen Sie bitte der Polizze.

(b) Verwaltungskosten

Die Hohe der jahrlichen Verwaltungskosten entnehmen Sie bitte ebenfalls der Polizze.

(c) Risikokosten

Die jahrlich erforderlichen Kosten zur Deckung des Ablebensrisikos richten sich nach dem Alter und dem Geschlecht des Versicherten sowie der fir den
Todesfall vereinbarten Versicherungsleistung. Das fur die Berechnung relevante Alter ist die Differenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr und dem
Geburtsjahr. Die Risikokosten zur Deckung des Ablebensrisikos errechnen sich jahrlich aus der Differenz zwischen der fir den Todesfall vereinbarten
Versicherungsleistung und dem Wert der Deckungsriickstellung, multipliziert mit der Ablebenswahrscheinlichkeit gemaf der fiir Inren Vertrag geltenden
in der Polizze angefiihrten Sterbetafel.

Fur die Ubernahme erhohter Risiken insbesondere wegen Krankheit, Beruf, Sport, etc. bzw. fiir gewiinschte Zusatzrisiken werden wir Risikozuschléage
bzw. Zusatzpramien zur Versicherungspramie und/oder besondere Bedingungen mit lhnen vereinbaren.

(2) Die in Abs.1 genannten Kostenbestandteile beriicksichtigen wir bereits bei der Kalkulation Ihrer Pramien, sie sind daher in Ihren Pramien
enthalten. Bei pramienfrei gestellten Vertragen enthnehmen wir die Verwaltungs- und Risikokosten der Deckungsrickstellung.

(3) Die Rechnungsgrundlagen fiir den jeweiligen Tarif (siehe § 1) wurden der Finanzmarktaufsichtsbehérde (FMA) ibermittelt und sind Teil der
versicherungsmathematischen Grundlagen lhres Vertrages. Diese kdnnen fir bestehende Vertrage von uns nicht verandert werden. lhre korrekte
Anwendung ist von der Finanzmarktaufsichtsbehdrde (FMA) jederzeit Uberprifbar.

(4) wir verrechnen nur solche angemessenen Gebiihren, die der Abgeltung von Mehraufwendungen dienen, die durch Sie veranlasst worden sind.
Das ist insbesondere eine Gebiihr fiir die Ausstellen einer Duplikats- oder Letztstandspolizze, zusétzlich gewiinschte Dokumentationen, Anderung der
Zahlungsweise oder der Veranlagung, nachtragliche Bearbeitung einer Vinkulierung, Abtretung oder Verpfandung oder eine Anderung des
Polizzeninhalts.

Diese Gebuihr betragt EUR 20,--, ist wertgesichert und verandert sich ab Juli eines jeden Kalenderjahres in demselben Ausmalf, in dem sich der von der
STATISTIK AUSTRIA monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2000 bzw. der von der Statistik Austria als Nachfolgeindex verlautbarte Index
gegenuber dem 1.1.2007 verandert hat. Der Versicherer ist dessen unbeschadet berechtigt, eine geringere als die sich nach dieser Indexklausel
ergebende Gebuhr zu verlangen, ohne dass dadurch das Recht verloren geht, fir die Zukunft wieder die indexkonforme Geblihr zu verlangen. Die
aktuelle Hohe der Gebiihr kbnnen Sie jederzeit bei unserer Serviceline erfragen.

Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Mahngebihren (max. im Gesamtausmall EUR 21,-- fiir alle Mahnstufen) zu verrechnen. In der Folge wird ein
Rechtsanwaltsbiiro mit der Forderungseinziehung beauftragt und dafiir bei einem Ubergabesaldo bis EUR 145,-- eine Bearbeitungsgebiihr von

EUR 19,--, bei einem Ubergabesaldo bis EUR 500,-- eine Bearbeitungsgebiihr von EUR 33,-- und dariiber EUR 49,-- in Rechnung gestellt. Neben
diesen Kosten gehen auch samtliche beim Rechtsanwaltsbiiro anfallenden Kosten (It. Bestimmungen der RATG, Allgemeine Honorarkriterien AHK 2005
in der jeweils gliltigen Fassung) zu Lasten der schuldhaft in Zahlungsverzug geratenen Kunden. Die verrechneten Kosten miissen der
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung dienen.

Dariiber hinaus verrechnen wir jene Kosten, die aufgrund zusétzlicher pflichtgemafRer Bearbeitung zu Ihrem Versicherungsvertrag durch einen Dritten
auflaufen. Das sind z.B. Gerichtskosten fiir die Hinterlegung von Versicherungsleistungen, Kosten fir die Beglaubigung bzw. Ubersetzung von
auslandischen Dokumenten und der Einholung von Unbedenklichkeitserklarungen des zusténdigen Finanzamtes im Falle der Auszahlung von
Versicherungsleistungen an Bezugsberechtigte im Ausland.

8 7. Gewinnbeteiligung

(1) Bestattungsvorsorgeversicherungen sind in der Regel langjahrige Versicherungsvertrage. Um die Erbringung der vereinbarten
Versicherungsleistung Uber die gesamte Versicherungsdauer hinweg sicherzustellen, sind die Pramien vorsichtig kalkuliert. Vorsichtige Annahmen
werden insbesondere hinsichtlich der Kapitalertrage (Verzinsung) und der Sterblichkeit getroffen. RegelméRige Uberschiisse sind die Folge der
vorsichtigen Pramienkalkulation.

(2) Sie nehmen im Wege der Gewinnbeteiligung an den von uns erzielten Uberschiissen teil. Die Aufteilung der Uberschiisse erfolgt tiber Gewinn und
Abrechnungsverbande, in denen alle gleichartigen Versicherungsvertrage zusammengefasst sind. Der fir lhren Versicherungsvertrag geltende
Gewinnverband bzw. Abrechnungsverband ist in lhrer Polizze ausgewiesen.

(3) Inre Gewinnanteile werden alljahrlich am 31. Dezember gutgeschrieben. Die erstmalige Gutschrift erfolgt bei Versicherungen gegen Einmalpramie
am 31. Dezember im zweiten Versicherungsjahr, bei Versicherungen gegen laufende Pramienzahlung am 31. Dezember im dritten Versicherungsjahr.
(4) Fur die Hohe des Gewinnanteiles sind die von unseren Unternehmensorganen diesbeziiglich jeweils gefassten Beschliisse maRgeblich. Bei
vorzeitiger Vertragsauflésung durch Kiindigung und Ruckkauf wird der fiir diesen Fall maRgebliche Bargewinn entsprechend eines vom Vorstand
beschlossenen Kiirzungsfaktors reduziert. Vorangehende Zahlenangaben (iber die Gewinnbeteiligung beruhen auf Modellrechnungen und dienen
ausschlief3lich zu lllustrationszwecken. Solche Angaben sind daher unverbindlich. Die tatsachlich zur Auszahlung gelangende Gewinnbeteiligung hangt
allein von den wahrend der Laufzeit des Vertrages erzielten Uberschiissen ab.

(5) Der Gewinnanteil setzt sich aus einem Zinsgewinnanteil und einem Zusatzgewinnanteil zusammen und ergibt in Summe den Bargewinn. Der
Zinsgewinnanteil wird in Prozent der tariflichen Deckungsriickstellung der Stammversicherung und der jeweils aktuellen Versicherungssumme aus der
Gewinn-Zusatzversicherung am Beginn des laufenden Versicherungsjahres berechnet. Der Zusatzgewinn wird in Prozent der geschéaftsplanmafigen
Risikopramie ohne Beriicksichtigung allfalliger Zusatzversicherungen berechnet. Die Hohe der Gewinnanteilsatze wird in unserem jeweiligen
Geschaftsbericht veroffentlicht. Zinsgewinnanteile werden bis zum Ablauf der Versicherungsdauer zugewiesen. Zusatzgewinnanteile erhalten nur
Versicherungsvertrage gegen laufende Pramienzahlung und nur bis zu jenem Bilanzstichtag, bis zu dem auch Pramien laufend entrichtet werden.

(6) Der Gewinnanteil dient der Erhéhung der Versicherungsleistung im Versicherungsfall. Es wird dazu der Bargewinn als Einmalpramie fiir eine
Gewinn-Zusatzversicherung verwendet. Daraus entsteht eine zusatzliche Versicherungssumme welche im Ablebensfall der versicherten Person
gleichzeitig mit der Leistung aus der Stammversicherung fallig wird. Fur diese Gewinn-Zusatzversicherung gelten die Allgemeinen
Versicherungsbedingungen der Stammversicherung sinngemag.

8§ 8. Leistungserbringung durch den Versicherer

(1) Fur die Erbringung von Leistungen aus dem Vertrag kénnen wir die Ubergabe der Polizze verlangen. Bei Verlust einer auf Uberbringer lautenden
Polizze kdnnen wir die Leistungserbringung von einer gerichtlichen Kraftloserklarung abhéngig machen. Im Ablebensfall sind zusétzlich auf Kosten des
Bezugsberechtigten eine amtliche Sterbeurkunde und ein Nachweis uber die Todesursache des Versicherten vorzulegen.

(2) Die Versicherungsleistung wird nach Eintritt des Versicherungsfalles und Abschluss der Erhebungen zu Versicherungsfall und Leistungsumfang
fallig.
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(3) Leistungen an ausléndische Berechtigte (Bezugsberechtigte) erbringen wir, sobald uns (behérdlich) nachgewiesen wird, dass wir die Zahlung ohne
Gefahr der Haftung fiir nicht entrichtete Steuern vornehmen diirfen. Bei Uberweisungen auRerhalb der Européischen Union tragt der Empfanger die
Gefahr und die Kosten.

8 9. Kiuindigung der Versicherung - Riickkaufswert

(1) Sie konnen Ihren Vertrag schriftlich ganz oder teilweise kiindigen und die Auszahlung des Ruckkaufswertes (siehe § 1) verlangen:

- jederzeit mit Wirkung zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres

- innerhalb eines Versicherungsjahres mit 3-monatiger Frist mit Wirkung zum Monatsende, friihestens jedoch mit Wirkung zum Ende des ersten
Versicherungsjahres.

(2) Im Falle der Kuindigung lhres Versicherungsvertrages erhalten Sie den Riickkaufswert.

Der Riickkaufswert ist der jeweils aktuelle Wert der Deckungsriickstellung (siehe § 1) Ihres Versicherungsvertrages abziiglich 2%. Die Riickkaufswerte

zum Ende eines jeden Versicherungsjahres entnehmen Sie bitte den ,Besonderen Versicherungsbedingungen - pramienfreie Werte und

Ruckkaufswerte®, die als Anhang RP der Polizze beiliegen und Bestandteil des Vertrages sind. Bei Riuckkauf innerhalb der ersten 5 Jahre wird § 176

Abs.5 VersVG beriicksichtigt (siehe Anhang).

(3) Bei Teilriickkauf darf die verbleibende Pramie EUR 20,-- nicht unterschreiten.

8§ 10. Pramienfreistellung vor Ablauf der vereinbarten Pramienzahlungsdauer

(1) Sie koénnen lhren Vertrag schriftlich pramienfrei stellen:

- jederzeit mit Wirkung zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres

- innerhalb eines Versicherungsjahres mit 3-monatiger Frist mit Wirkung zum Monatsende, friihestens jedoch mit Wirkung zum Ende des ersten
Versicherungsjahres.

(2) Bei einer Pramienfreistellung setzen wir Ihre Versicherungsleistung nach den geschéftsplanmaRigen Bestimmungen auf eine pramienfreie

Versicherungsleistung herab. Dabei wird fur die restliche Versicherungsdauer auf Grundlage des Rickkaufswertes (siehe 8 9 Abs. 2) eine verminderte

Versicherungssumme ermittelt.

Bei Pramienfreistellung innerhalb der ersten 5 Jahre wird § 176 Abs.5 VersVG beriicksichtigt (siehe Anhang).

Die pramienfreien Versicherungsleistungen zum Ende eines jeden Versicherungsjahres entnehmen Sie bitte den ,Besonderen

Versicherungsbedingungen - pramienfreie Werte und Riickkaufswerte®, die als Anhang RP der Polizze beiliegen und Bestandteil des Vertrages sind.

(3) Die pramienfreie Versicherungssumme darf EUR 1000,-- nicht unterschreiten, andernfalls wird der Vertrag aufgelst und der Riickkaufswert

ausbezahlt.

(4) Bei Pramienfreistellung innerhalb der Pramienzahlungsdauer entfallen die Serviceleistungen des WIENER VEREIN.

8§ 11. Nachteile einer Kiindigung oder vorzeitigen Pramienfreistellung

Die Kuindigung oder vorzeitige Pramienfreistellung Ihres Versicherungsvertrages ist mit Nachteilen verbunden. Der Ruckkaufswert (siehe § 1) liegt unter
der Summe der einbezahlten Pramien. Der Riickkauf und die vorzeitige Pramienfreistellung lhres Versicherungsvertrages sind fur Sie in den ersten
Jahren jedenfalls mit einem Verlust eines wesentlichen Teiles der einbezahlten Pramien verbunden und Sie verlieren wertvollen Versicherungsschutz.

8§ 12. Vorauszahlungen
Eine Vorauszahlung ist nicht mdéglich.

8§ 13. Verpfandung, Abtretung und Vinkulierung
Eine Verpfandung oder Abtretung ist uns gegeniber nur und erst dann wirksam, wenn sie schriftlich erfolgt und uns angezeigt wird. Eine Vinkulierung
bedarf neben der schriftlichen Anzeige zu ihrer Wirksamkeit auch unserer Zustimmung.

8§ 14. Erklarungen

(1) Alle Ihre Erklarungen sind giiltig, wenn sie schriftlich erfolgen und bei uns eingelangt sind. Unsere Erklarungen erfolgen ebenfalls schriftlich.

(2) Nach Eintritt des Versicherungsfalles kénnen wir eine Ablehnung, einen Rucktritt oder eine Anfechtung auch einem berechtigten Dritten gegentber
erklaren.

(3) Jede Vertragsanderung, ausgenommen Bezugsrechtsanderung, Rickkauf oder Pramienfreistellung, ist nur mit unserer Zustimmung maglich.

(4) wenn Sie Inren Wohnort wechseln, miissen Sie uns Ihre neue Adresse mitteilen, andernfalls richten wir unsere Erklarungen rechtswirksam an lhre
letzte uns bekannte Adresse. Wenn Sie Ihren Wohnort au3erhalb Europas nehmen, missen Sie uns eine Person innerhalb Osterreichs benennen, die
bevolimé&chtigt ist, unsere Erklarungen an Sie entgegenzunehmen.

§ 15. Bezugsberechtigung

(1) Bezugsberechtigt ist, ausgenommen zu Versicherungsleistungen im Sinne einer Erbschaftssteuerversicherung, die WIENER STADTISCHE
Versicherung AG Vienna Insurance Group, die lber die WIENER VEREIN Bestattungs- und Versicherungsservicegesellschaft m.b.H. die Bestattung
sowie alle mit der Bestattung verbundenen und mit dem Kunden vereinbarten Zusatzleistungen veranlassen und bis zur Hohe der Versicherungssumme
abziglich eventuell beauftragter Betrage zur Grabpflege bzw. zu einer Erbschaftssteuerversicherung bezahlen wird. Ein danach verbleibender Teil der
Versicherungssumme wird, falls niemand sonst genannt ist, an den Uberbringer der Polizze ausgezahilt.

(2) Sie bestimmen, wer fiir den verbleibenden Teil der Versicherungssumme bezugsberechtigt ist. Der Bezugsberechtigte erwirbt das Recht auf die
Leistung mit Eintritt des Versicherungsfalles. Bis dahin kénnen Sie die Bezugsberechtigung jederzeit &ndern. Anderung und Widerruf der
Bezugsberechtigung missen schriftlich erfolgen und uns angezeigt werden.

Sie kdnnen auch bestimmen, dass dieser Bezugsberechtigte das Recht auf die kiinftige Leistung unwiderruflich und damit sofort erwerben soll. Dann
kann das Bezugsrecht nur noch mit dessen Zustimmung geandert werden.

Ist dieses Bezugsrecht auf den Uberbringer ausgestellt, kénnen wir dennoch verlangen, dass der Uberbringer der Polizze uns seine Berechtigung
nachweist. Mit Ausstellung einer Letztstandspolizze verlieren alle zuvor fur diesen Vertrag ausgestellten Polizzen ihre Giltigkeit.

8§ 16. Letztstandspolizze (Was ist bei Verlust der Polizze zu tun?)
(1) wenn Sie den Verlust der Polizze schriftlich anzeigen, werden wir Ihnen eine Letztstandspolizze ausstellen.
(2) Wir kénnen verlangen, dass eine auf den Uberbringer (Inhaber) lautende Polizze gerichtlich fiir kraftlos erklart wird.

8 17. Verjahrung

Sie konnen Ihre Anspriiche aus Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb von 3 Jahren geltend machen. Danach tritt Verjahrung ein. Steht der Anspruch
einem anderen zu, so beginnt die Verjahrung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung bekannt geworden ist. Ist ihm sein Recht nicht
bekannt geworden, so verjahren die Anspriiche erst nach 10 Jahren.
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§ 18. Vertragsgrundlagen

Vertragsgrundlagen sind lhr Antrag, die Polizze mit den ,Besonderen Versicherungsbedingungen - pramienfreie Werte und Riickkaufswerte, die als
Anhang RP der Polizze beiliegen, samt sonstiger Anlagen, der dem Vertrag zugrunde liegende Tarif (sieche § 1), die vorliegenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen sowie allfallige flr lhren Vertrag geltende Besondere Versicherungsbedingungen.

819. Anwendbares Recht
Dieser Vertrag unterliegt 6sterreichischem Recht ohne die Verweisungsnormen des dsterreichischen internationalen Privatrechts.

8§ 20. Aufsichtsbehoérde

Der Versicherer und der diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegende Tarif (siehe § 1) unterliegen der Kontrolle und Aufsicht durch die
Finanzmarktaufsichtsbehorde (FMA), A-1020 Wien, Praterstrafle 23.

§ 21. Erfullungsort
Erfullungsort fur die Versicherungsleistung ist unsere Generaldirektion in Wien.

ANHANG

Auszug aus dem VersVG idF der VersRAG 2006

§ 176 Abs.5 VersVG

(5) Wird eine kapitalbildende Lebensversicherung vor dem Ablauf von funf Jahren oder einer vereinbarten kiirzeren Laufzeit beendet, so durfen bei der
Berechnung des Rickkaufswerts die rechnungsmaRig einmaligen Abschlusskosten héchstens mit jenem Anteil berlicksichtigt werden, der dem
Verhdltnis zwischen der tatsachlichen Laufzeit und dem Zeitraum von funf Jahren oder der vereinbarten kiirzeren Laufzeit entspricht. Ebenso sind diese
Kosten bei der Umwandlung in eine pramienfreie Versicherung fur die Berechnung der Grundlage der pramienfreien Versicherungsleistung héchstens
nach dem Verhéltnis zwischen der tatsdchlichen Pramienzahlungsdauer und dem Zeitraum von funf Jahren oder einer vereinbarten kiirzeren
Pramienzahlungsdauer zu beriicksichtigen.




	§ 1.  Begriffsbestimmungen 
	§ 2.  Leistungen des Versicherers im Versicherungsfall 
	§ 3.  Pflichten des Versicherungsnehmers 
	§ 4.  Umfang des Versicherungsschutzes 
	§ 5.  Beginn des Versicherungsschutzes 
	§ 6.  Kosten und Gebühren 
	§ 7.  Gewinnbeteiligung 
	§ 8.  Leistungserbringung durch den Versicherer 
	§ 9.  Kündigung der Versicherung - Rückkaufswert 
	§ 10.  Prämienfreistellung vor Ablauf der vereinbarten Prämienzahlungsdauer 
	§ 11.  Nachteile einer Kündigung oder vorzeitigen Prämienfreistellung 
	§ 12.  Vorauszahlungen 
	§ 13.  Verpfändung, Abtretung und Vinkulierung 
	§ 14.  Erklärungen 
	§ 15.  Bezugsberechtigung 
	§ 16.  Letztstandspolizze (Was ist bei Verlust der Polizze zu tun?) 
	§ 17.  Verjährung 
	§ 18.  Vertragsgrundlagen 
	§ 19.  Anwendbares Recht 
	§ 20.  Aufsichtsbehörde 
	§ 21.  Erfüllungsort 

